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Antrag 

der Abgeordneten Ulrich Singer, Jan Schiffers, Roland Magerl und Fraktion (AfD) 

Einrichtung von Besucherräumen für Seniorinnen und Senioren in Pflege- und 
Altenheimen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, während der Corona-Pandemie und dem damit 
einhergehenden Besuchsverbot für Pflege- und Altenheime, die Möglichkeit zu schaf-
fen, soweit es die jeweilige Situation vor Ort erlaubt (z. B. zu diesem Zweck geeignete 
Gemeinschaftsräume vorhanden sind), innerhalb und außerhalb der Pflege- und Alten-
heime Besucherräume mit sehr hohen Schutzmaßnahmen sowie unter Beisein von 
Pflegepersonal einrichten zu können. 

 

 

Begründung: 

Da Personen über 60 Jahren zur Risikogruppe gehören, wurde festgelegt, dass es in 
Pflege- und Altenheimen ein striktes Besuchsverbot gibt. Doch nicht allein das Virus 
könnte für die Bewohner schlimme Folgen haben, sondern auch dessen Begleiterschei-
nungen. Die Isolation und kaum bis gar keinen Kontakt zur Familie und Freunden kön-
nen für die Seniorinnen und Senioren zu einem ernsthaften Problem werden, so Exper-
ten. 

Aus Studien ist bekannt, dass die Immunabwehr mit der psychischen Situation zusam-
menhängt. Fehlende Kontakte hätten nicht nur subjektive Auswirkungen auf die Le-
bensqualität, sondern bringen auch gesundheitliche Einschränkungen mit sich. Auf der 
einen Seite stünde die Gefahr einer Ansteckung mit Corona, auf der anderen Seite die 
Vereinsamung, die im schlimmsten Fall ebenso zum Tode führen könne, so der Pflege-
experte Professor Philip Prestel von der Kemptener Hochschule. 

Zur Förderung der psychischen und damit auch der körperlichen Gesundheit von Seni-
orinnen und Senioren in Pflege- und Altenheimen sowie gegen die Vereinsamung, soll 
die Staatsregierung die Möglichkeit schaffen, dass genannte Heime sowohl innerhalb, 
soweit es die Situation vor Ort erlaubt (z. B. zu diesem Zweck geeignete Gemein-
schaftsräume), sowie außerhalb ihres Geländes sogenannte „Besucherräume“ unter 
Einhaltung sehr hoher Schutzmaßnahmen sowie im Beisein von Pflegepersonal ein-
richten können. 

 

 


